
        Jugendförderpreis 
 des DJK-Diözesanverbandes Passau 

 
Die DJK-Diözesanjugendleitung Passau kann jährlich, für besondere Leistungen in der 
Vereins- bzw. Abteilungsjugendarbeit im Diözesanverband Passau, einen Förderpreis in 
Höhe von  
      

€  700,00 
vergeben. 
 

Der Preis wird zusammen mit einer Urkunde am jährlichen DJK-Jugendleitertag durch die 
DV-Jugendleitung überreicht. 
 

Nach folgenden Richtlinien wird dieser Preis vergeben: 
 

1.    Vorschlagsverfahren/ -berechtigung  
Grundsätzlich  ist jeder DJK-Verein des DJK-Diözesanverbandes Passau bzw. eines 
seiner Mitglieder berechtigt, einen Verein –auch seinen eigenen-, für den Förderpreis 
vorzuschlagen. Der Vorschlag ist schriftlich und mit Begründung bis einschließlich 
31.01. eines Kalenderjahres in der Geschäftsstelle Passau einzureichen. 

 

2.    Vergabekriterien 
            Für die Vergabe werden folgende Punkte als Auswahlkriterien zugrunde gelegt: 

1. Sportliche Leistungen von Einzelsportler/innen oder Mannschaften im 
Jugendbereich 

2. Aktive Mitarbeit der Vereine im Jugendbereich an DV-Veranstaltungen 
3. Ausrichtung regionaler und überregionaler Veranstaltungen 
4. Soziales Engagement der Jugendlichen im gesellschaftlichen und 

mitmenschlichen Bereich im Verein und Verband. 
 

3.    Aktionszeitraum 
Aktionen/Leistungen des vorangegangenen Kalenderjahres, d.h. Maßnahmen die im 
vergangenen Jahr durchgeführt bzw. erzielt wurden.  

 
4.    Wahl der Vorschläge  

Die DJK-DV-Jugendleitung und der DJK-DV-Jugendausschuss wählen aus den 
eingegangenen Vorschlägen die drei erstplatzierten Bewerbungen aus. Jedes 
Mitglied der DV-Jugendleitung hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit für zwei oder 
mehrere Vorschläge wird der Preis zu gleich großen Teilen vergeben. 

 

5.    Preisvergabe / -höhe 
Die Bekanntgabe findet immer am DV-Jugendleitertag statt. 
Der Sieger erhält € 300, der Zweitplatzierte € 250 und der Dritte € 150. Die 
Jugendleitung kann darüber hinaus Preise in Höhe von  € 100 an weitere Bewerber 
vergeben.  
Die allgemeine Bezuschussung von Einzelmaßnahmen in der Jugendarbeit entfällt 
hierdurch. 


